
 
 

Zulässige Nachweise der Elterneigenschaft 
 
 
Bei leiblichen Eltern und Adoptiveltern 
 
 Geburtsurkunde bzw. internationale Geburtsurkunde 

 Abstammungsurkunde (wird am Geburtsort geführt) 

 Auszug aus dem Geburtenbuch des Standesamtes 

 Auszug aus dem Familienbuch/Familienstammbuch 

 Steuerliche Lebensbescheinigung des Einwohnermeldeamtes (Diese Bescheinigung wird 
ausgestellt, wenn der Steuerpflichtige für ein Kind, das nicht bei ihm gemeldet ist, einen 
halben Kinderfreibetrag auf seiner Lohnsteuerkarte eintragen lassen möchte) 

 

 Vaterschaftsanerkennungs- und Vaterschaftsfeststellungsurkunde 

 Adoptionsurkunde 

 Kindergeldbescheid der Bundesagentur für Arbeit (Familienkasse) 

 Kontoauszug aus dem sich die Auszahlung des Kindergeldes durch die Bundesagentur für 
Arbeit (Familienkasse) ergibt 

 

 Erziehungsgeldbescheid 

 Bescheinigung über Bezug von Mutterschaftsgeld 

 Nachweis der Inanspruchnahme von Elternzeit nach dem Bundeserziehungsgeldgesetz (BerzGG) 

 Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) 

 Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages) 

 Sterbeurkunde des Kindes 

 Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinder-
berücksichtigungszeiten ausgewiesen sind 

 
 
Bei Stiefeltern 
 
 Heiratsurkunde bzw. Nachweis über die Eintragung einer Lebenspartnerschaft und eine 

Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder einer anderen für Personenstands-
angelegenheiten zuständige Behörde oder Dienststelle, dass das Kind als wohnhaft im Haushalt 
des Stiefvaters oder der Stiefmutter gemeldet ist oder war 

 

 Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinder-
berücksichtigungszeiten ausgewiesen sind 

 

 Einkommensteuerbescheid (Berücksichtigung eines Kinderfreibetrages) 
 

 Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages) 
 
 
Bei Pflegeeltern 

 Meldebescheinigung des Einwohnermeldeamtes oder einer anderen für Personenstands-
angelegenheiten zuständigen Behörde oder Dienststelle und Nachweis des Jugendamts über 
„Vollzeitpflege“ nach § 27 in Verbindung mit § 33 SGB VIII 

 

 Feststellungsbescheid des Rentenversicherungsträgers, in dem Kindererziehungs- und Kinder-
berücksichtigungszeiten ausgewiesen sind 

 

 Lohnsteuerkarte (Eintrag eines Kinderfreibetrages) 



 
 
 
Hilfsweise zugelassene Nachweise 

Falls eine Beschaffung der bisher genannten Unterlagen nicht möglich ist, können hilfsweise folgende 
Beweismittel als Nachweis dienen: 
 
 Taufbescheinigung 
 Zeugenerklärungen 
 
Eine Nachweisführung durch die vorgenannten Unterlagen ist nur dann möglich, wenn selbst nach 
Ausschöpfung aller Mittel die bereits genannten Unterlagen nicht beschafft werden können. Die 
Entscheidung über die Freistellung von der Zahlung des Beitragszuschlags obliegt in diesen Fällen der 
Pflegekasse. 
 
 
Hinweis: Kopien der vorgenannten Unterlagen sind zur Nachweisführung ebenfalls zugelassen. Bei 
Zweifeln an der Ordnungsmäßigkeit der Kopien sind die Originale oder beglaubigten Kopien bzw. 
beglaubigte Abschriften vorzulegen. 


